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* 21 Mittwoch, den 25. Januar 1928 171. Jahrgang

an ? nr Karlsruher Zeitung
Badischer Staatsanzeiger

Die Ltatsrede
Gestatten Tie auch , daß ich stier einige Ausführungen wie¬

derhole/ welche ich in meinem Korreferat auf der

Berliner Länderkonferenz

als meine persönliche Auffassung porgetragen habe . Ich

möchte überhaupt hier dir Gelegenheit benützen, um das Hohe

Haus über solche Geizenstünde einigermaßen zu un êrrrchten,

welche auf der Landerkonfererlz behandelt wurden und mit öcn

Finanzen in engem Zusammenhang stehen.
Eine wesentliche Forderung der Lander gegenüber dem

i Reich scheint mir die zu sei» , dah Länder und Gemeinden

das Recht der Einkommensteuerzuschläge

möglichst bald erhalten , ij 8 des Reichsgesetzes über^Änderung
des Finanzausgleichs zwischen Reich . Ländern und Gemeinden

vom 10 August 1928 und vom 8. April 1827 gewahrt den

Ländern und Gemeinden nach Mastgabe eines besonderen
Reichsgesetzes die Befugnis , vom 1 . April 1928 ab selbständig
Anteile an der Einkommensteuer - uitd Körperschaftsteuer fest -

zusetzcn . Auch der Ttaatsvoranschlag 1626/27 , Abteilung « i-

nanznnuisterium Seite 34 rechnet grundsätzlich nnt der Ern -

sührung dieser Zuschläge.
Es wird nach ineiner persöiilichen Meinung , welche ich be-

isonders ans der Länderkonferenz in Berlin betont habe. Nicht

angehen , das Inkrafttreten dieser Befugnis noch einmal h,n -

auszuschiebcu, nachdein dieS schon einmal geschehen ist .

Dieses Recht zii Steuerzuschlägen wird zur Sparsamkeit in

den Ausgaben aufmuntern . Bisher wurden die Reichssteuer¬
überweisungen vielfach als Geschenke betrachtet . Es ist ein

Fehler im System , wenn eine Körperschaft über Ausgaben
!beschließt, über deren Deckung (durch Steuerüberweisungen )
sie nichts zu beschließen hat . Diejenigen , welche die Ausgaben

'
festsetzen , müssen auch selbst an der Aufbringung der Ein¬

nahmen
'und an der Deckung beteiligt sein. Wer die Aus¬

gaben genehmigt, muß auch und zwar gleichzeitig,- für die

entsprechenden Einnahmen sorgen . Nur der ist am sparsain -

sten, der selbst für die Einnahmen zu sorgen hat . Das Ver-

antworstichkeitsgefühl wird, nur gestärkt» wenn die Verant¬

wortung für Ausgaben und Einnahmen in derselben Hand
liegen.

Der Fehlbetrag im Voranschlag der Länder und Gemeinden
mußte ferner bisher auf die Realsteuern umgelegt werden ;

.ander« wandelbare Steuern waren bisher nicht da . Die Real¬
steuern gingen daher — besonders in den Gemeinden — sehr
in die Höhe . Wenn nun künftig neben den Realstenern noch

Me Einkommensteuerzuschläge herangezogen werden können,
so wird das sicherlich zu einer Senkung der gesamten Steuern
und der Ausgaben von selbst führen , weil nach Einführung
der Einkommensteuerzuschlüge — besonders in den Gemein¬
den — mehr gespart wird . Die Einführung der Einkommen¬
steuerzuschläge wird sich zwar nicht ohne Kämpfe zwischen
.Besitz und Einkommen vollziehen. Aber vom Standpunkt der

.Sparsamkeit aus betrachtet, werden die Einkommensteuerzu¬
schläge eine erhebliche Bedeutung haben .

Das Reich muß allerdings Bestimmungen treffen über das
Belastungsverhältnis zwischen Besitz und Einkommen , und
über die Kompetenz der Länder , besonders örtliche oder re-

gipnale Existenzminima festzusehen.
Die steuertechnischen Schwierigkeiten bei Einführung der

Einkommensteuerzuschläge sind überwindbar .
Nach Einführung der Einkommensteuerzuschläge ergibt sich

wahrscheinlich auch eine Vereinfachung und Verbilligung im
Steuerverteilungsapparat . Jedenfalls aber wird der große
'Mangel beseitigt, der heute darin liegt, daß Länder und Ge¬
meinden ihre Einkommensteuer nicht mehr nach dem Be¬
dürfnis erheben können, sondern sich die Erträgniffe nach
den Ergebnissen des starren Reichstarifs richten . Es ist bei
jem heutigen System der Einkommensteuerüberweisung mög¬
lich , daß ein Land oder eine Gemeinde mehr erhält als es
braucht und bei eigener Einkommensteuerevhebung erheben
riürde oder müßte . Weil aber das Geld nach der Reichsnorm
rinmal da ist, wird es verbraucht . Andere Länder dagegen er¬
zalten weniger als sie bei eigener Steuererhebung erheben
müßten . Eine andere Verteilung der Einkommensteuer , etwa
»unh der Bevölkerungszahl, würde die Mängel nicht besei¬
tigen ; diese liegen im Wesen einer Überweisung.

Ein weiterer Punkt , der das Verhältnis zwischen dem Reich
und 'den Ländern berührt , ist

die Verzinsung der Eisenbahnschuld. ., .
Baden hat seine Post in den 70er Jahren abgetreten ohne
Entschädigung und ohne auch heute einen Entschädigungsan¬
spruch zu haben , während andere Länder , welche vorsichtiger
waren/ ihre Post behalten haben, und nunmehr berechtigt sind,
vom Reich Entschädigungen zu verlangen . Baden hat nach dem
Staatsvertrag mit dem Reich über den Übergang der Staats¬
eisenbahnen in das Eigentum des Reiches im Jahre ' 1820
ein Recht auf Abfindung für die Übertragung des gesamten
Elsenbahnunternehmens . Die Forderung , die Eisenbahnschuld
zu verzinsen, muß mit allem Nachdruck erhoben werden .

Wir leben in einer Zeit , in welcher die Grundprobleme
des Verhältnisses zwischen Reich und Ländern , Verfassungs -

reform , Verwaltungsreform , Vereinfachung des Behördeu-

äpparates , von der grundsätzlichen, von der praktischen, von
der psychologischen , sozialen und finanziellen cseite erörtert
werden und erörtert werden müssen. Trotzdem ist es nicht die

Aufgabe eines Länderfinanzministers kraft seines Amtes
grundsätzlich Stellung zu nehmen zu Fragen des

Föderalismus oder ünitarismus .

Für den Finanzminister und für einen mit einem Fehlbetrag
belasteten Haushalt kommt allerdings die finanzielle Wirkung
dieser Frage in Betracht. Diese war auch bisher vielfach der
selbständige Ausgangspunkt für die Erörterungen über Uni-
tarismus . Für den Finanzminister ist es tatsächlich wichtig,
festzustellen, ob der Ünitarismus wirklich billiger ist als der
Föderalismus , oder ob es . nicht vielmehr zahlreiche Staats¬
aufgaben und viele finanzielle Fragen gibt , welche völlig un¬
abhängig davon sind, ob man sich auf die Seite des Föderalis¬
mus oder des ünitarismus stellt. Ich weise auf folgende
Gesichtspunkte hin :

des zfinANZministers Dr. Dcbinill
(Fortsetzung aus dem Hauptblatt )

1 . Dezentralistischer Ünitarismus oder Föderalismus wird
dem Haushalt des Reichs und der Länder zusammen wohl
jeweils im wesentlichen dieselben Kosten verursachen . Auch
überzeugte ünitaristen , welche außerdem noch auf finanziel¬
lem Gebiete Sachverständige sind , gehen davon aus , daß durch
die Nnitarisierung nicht viel an

'
Kosten erspart werden kann.

Ich verweise auf die Rede, welche Reichssinanzminister a . D.
Rheinhold am 18. November 1327 in Heidelberg gehalten hat .
Freilich bei einer Unitarisierung würde z. B . die badische Ge¬
sandtschaft in Berlin als Gesandtschaft und damit die Ge¬
sandtschaftskosten wegfallen. Aber irgendeine .

Vertretung der badischen Interessen
müßte in Berlin auch beim Einheitsstaat vorhanden sein , we¬
nigstes für eine lange Übergangszeit .
Nach den bisher gemachten Erfahrungen bedarf es einer dau¬
ernden und starken Kontrolle, ob das Reich oder die von ihm
beauftragte Anstalt auch seine Verpflichtungen gegenüber de, ,

Landesteilen erfüllt .
Als Beispiel erwähne ich nur die Eisenhahn . Sie ist unitari -
siert . Aber ohne ständige Kontrolle geht es doch nicht. Ver¬
handlungen im badischen Landtag von 1322 bis heute bewei¬
sen das . Eine Vertretung in Berlin ist um so nötiger , je wei¬
ter ein Land oder Landesteil von Berlin entfernt ist .

2 . Der Auffassung, „daß die Kleinheit des Landes Baden
eine der Hauptursachen der steuerlichen Überlastung sei " kann
man nicht zustimmen. Das beweist ein Vergleich zwischen Ba¬
den und Preußen . - Zunächst ist die Gewerbesteuerbelastung in
Preußen im Durchschnitt nicht niedriger als in Baden ; die
gegenteilige Meinung ist ein Irrtum . Die preußische Haus¬
zinssteuer ferner ist mit 48 Proz . Friedensmiete wesentlich
höher als die badische mit 36 Proz . bzw . 28 Proz . bei ge¬
werblichen Gebäuden ; dabei berücksichtigt die badische Steuer
die Lage der sozial Schwachen wie kein anderes deutsches Land .
Daß ferner das kleine Land Baden in seiner Verwaltung
mehr abgebaut hat als Preußen , bedarf keines Beweises.
. Die Ursache , warum in Baden 1826/27 die Gewerbesteuern
so hoch empfunden werden, ist . u . a . auch die Neuheit deS
Grund - und Gewerbesteuergesetzes von 1626 . die besondere
Heranziehung des Gewerbeertrags und die damit zusammen¬
hängende Entlastung des Betriebsvermögens , welches jetzt nur
noch 12 Proz . statt 30 Proz . des gesamten Grund - und Ge¬
werbesteueraufkommens beträgt — und der Umstand, daß in¬
folge der Neuheit des Gesetzes und der dadurch bedingten ver¬
späteten Steuerbescheide im Rechnungsjahr 1927 auf einmal
zwei Steuerbescheide fällig wurden . Das sind Übergangs¬
erscheinungen. Jodes neue Gesetz, auch das in Vorbereitung
befindliche Steuervereinheitlichungsgesetz, kann vorübergehend
solche Unzuträglichkeiten bringen . Die Meinung , daß die
derzeitigen verfassungsrechtlichenVerhältnisse die Ursache hoher
Steuern seien, ist unrichtig. Mit Ünitarismus oder Födera¬
lismus hat die Steuerhöhe nichts zu tun .

3 . Erspart kaum werden aber : An Zeit , an Personal , an Ar¬
ger, an Kampf. An Verstimmung auf einem anderen Gebiet ,
wenn nämlich derselbe Gegenstand nicht gleichzeitig von meh¬
reren Behörden des Reichs und der Länder behandelt wird .
Die Beziehung von Reichsbehörden zu Landesbehörden er¬
schöpft sich vielfach im Streit um die Zuständigkeit, verzögert
und schädigt die Sache . Ich erinnere an den 'Siedelungsstreit
zwischen Preußen und dem Reich . Es ist richtig, daß dieses
Nebeneinander oder sogar Gegeneinander mehrerer Behörden
beseitigt werden muß . Aber eine solche Änderung kann aus
zwei Wegen erfolgen. Der Unitarist will die betreffende
Landesbehörde befestigen , der Föderalist will die Reichsbehörde
zurückdrängen. Beide Wege können zum Ziele führen und
haben auch schon zum Ziel geführt . Ich weise insbesondere
darauf hin , daß in Baden das Nebeneinander der Reichsbahn¬
behörden mit dem 1 . Oktober 1927 beseitigt ist . Es ist nicht
einzusehen, warum nicht auch auf anderen Gebieten Reichs-
aufgaben durch Landesbehörden mitbetreut werden können.
Mit Föderalismus hat das Beseitigen des Nebeneinander -
regierens mehrerer Behörden eigentlich nichts zu tun .
1 4. Ersparnisse im einzelnen Lande muß der Unitarist
ebenso erstreben, wie der Föderalist . Das eine ist aber un¬
bedingt zu verlangen , daß bei — der heute leider so dringlich
erforderlichen — Drosselung ibcr Ausgaben ein Organ ent¬
scheidend ist, welches nicht in der Ferne wohnt , sondern aus
der Nähe die Verhältnisse- aus eigener Anschauung kennt und
mit diesen innerlich verwachsen ist .

5 . Zahlreiche, ja die meisten Aufgaben , die heute von -den
Ländern wahrgenommen werden, müssen an sich erfüllt wer¬
den und find unabhängig davon, ob das Reich föderalistisch
oder unitaristisch gegliedert ist. Es wird deswegen auch
immer ein bestimmter Beamtenstand vorhanden , sein müffen
zur Erfüllung dieser Ausgaben, und in finanzieller Hinsicht
-wird es sich gleich bleiben, ob diese Beamten Reichsbeamte
oder Landesbeamte oder Prövinzbeamte sind , und für di«
gesamte deutsche Volkswirtschaft bleibt es sich auch gleich, wer
diese Beamten besoldet , das Reich, das. Land oder die Pro¬
vinz.

6. Es ist richtig, daß in dem gegenwärtigen -Budget der
Länder sachliche Ausgaben bis zur äußersten möglichen
Grenze gedrosselt werden mußten und gedrosselt worden sind.
Aber wäre das anders , wenn ' wir ein unitaristisches deut¬
sches Reich hätten ?
Glaubt jemand , daß ein unitaristisches deutsches Reich bei
seiner gegenwärtigen Finanzlage und bei dem gegenwärtigen
Druck der Reparationslasten ' für eine Reichsprovinz Bade »
mehr iu den Reichshaudhalt einstellen würde , als das badische

Land in seinen gegenwärtigen Haushaltsplan einstellt ?

Man kann auch nicht sagen , daß eine badische Reichsprovinz
weniger Steuern aufbringen müßte , als der Staat Baden .
Das Reichshauszinssteuergesetz siöht z. B . nicht mehr

' nach
Steuersenkung aus . Also auch -diese Frage ist völlig unab¬
hängig vom Föderalismus oder Ünitarismus , und dre Ent¬
fernung von Karlsruhe nach Berlin und die Schwierigkeiten ,
daß man in Berlin sich durchsetzt, werden immer die gleichen
bleiben . Jede Zentralisierung — deS Landes oder der Wirt¬
schaft — hat ihre Grenze . Wird hkfe überschritten , so werden
die Berwaltungskosten für die Gesamtheit zu teuer .

7 . Es ist gar kein Zweifel , daß zahlreiche Gegenstände der
staatlichen Verwaltung in den einzelnen Ländern einheit¬
licher gestaltet werden müssen, als dies zur Zeit der Fall ist.
Aber es fragt sich , ob gerade die Reichsgesetzgebung immer
ein geeignetes Instrument ist, um eine solche Vereinheit¬
lichung auch innerlich wirksam durchzuführen. Es sollte viel¬
mehr darauf abgehoben werden , die
Einheitlichkeit nicht im Wege deS Diktates , sondern im Wege

der Bereinbarung
zwischen den Ländern und dem Reiche hevbeizufühven. Der
Weg der Vereinbarung wird vielleicht schwieriger und länger
sein als der Weg der Reichsgesetzgebung , aber der Weg der
Vereinbarung wirkt psychologisch besser , er versöhnt und be¬
friedigt mehr , und tatsächlich ist der Weg der Vereinbarung
auch schon in vielen Punkten mit Erfolg beschritten worden.
ES 'bestehen Vereinbarungen der Länder auf dem Gebiete
des Schulwesens . Ich erinnere an die Vereinbarung zwi¬
schen dem Reichsfinanzminister und dem badischen Finanz -
Minister Mer die Aushebung der Reichsbauverwaltung in
Baden , was zur notwendigen — ja sich sogar unitarisch aus¬
wirkenden — Folge hat , daß die bisher in Baden noch nicht
eingeführte Reichsbauvevdingungsordnung in Baden durch¬
geführt wurde , weil es nicht angeht, daß dieselben badischen
Landesbauämter zwei verschiedene Verdingungsordnungen
anwenden . Es ist ganz eigenartig : Wenn wir von Berlin
aus gezwungen worden wären , die Reichsverdingungsordnung
in Baden einzuführen , so hätte man sich dagegen gewehrt.
Im Weg« der Vereinbarung geht es aber leichter. Das sollte
man allüberall begreifen . Ich -darf hier noch beifügen , das;
in Baden als „Berufsvertretungen "

, welche in gewitzen Fäl¬
len bei der Verdingung der Bauleistungen mitzuwirken hcwen,
auch die Arbeitnehmerverbände erklärt sind . Es ist sodann
durchaus zu begrüßen , 'daß auch der Reichsverkehrsminister
sich des Instruments der Bereinbarung -bedienen will, wenn
er in seinem Schreiben vom 11 . November 1927 angeregt hat ,
gewisse Gesichtspunkte des Straßen - und Wegebaurechtes
unter Wahrung der Wegehoheit der Länder durch Berein¬
barung mit den Landesregierungen einheitlich zu gestalten ,
obwohl Art . 7 Ziff . 18 der Reichsverfassung Sem Reich daS
Recht der Gesetzgebung Mer den Bau von Landstraßen gibt,
soweit es sich um den allgemeinen Verkehr und die Landes¬
verteidigung handelt . ES ist erfreulich, daß sich auch auf der
Länderkonferenz vom 16.—18. Januar 1928 der Gedanke
durchgesetzt hat , daß die Bereinbarung rin sehr geeignetes
Mittel sei zur Angleichung des materielle« und formalen
öffentlichen Rechts deutscher Länder.

8. Auf der Länderkonferenz vom 16.—18. Januar 1928 be¬
stand ferner Einigkeit über folgende Fragen :

Im Wege der Aushöhlung der Finanzen darf die Eigen¬
staatlichkeit der Länder nicht untergraben werden.

Wenn man anerkennen will und anerkennen muß , daß in¬
folge des verlorenen Kriegs , infolge der finanziellen Not¬
lage , infolge des Drucks von außen und infolge der notwen¬
digen Geschlossenheit des Volkes Landesäufgaben an daS
Reich übertragen werden müssen , dann muß man daS offen
mit Bewußtsein und mit Willen -machen auf dem Böden der
Verfaffung , welche die entsprechende Möglichkeit gibt , nicht
aber im Wege der Aushöhlung der Finanzen . Jnsoferne be¬
rührt diese Frage auch «den Landessinanzminister , und so
vertrete ich den Standpunkt , daß gewiffe finanzielle Garan¬
tien , welche das derzeitige Finanzausgleichsgesetz leistungs¬
schwachen Ländern gewährt , im Grundsatz aufrecht erhalten
werden müffen.

So wie das Land Baden ein Mitglied in den Reichsaus¬
schuß zu entsenden hat , welchen die Länderkonferenz zur
Prüfung von Verfaffungsfragen und der Verwaltungsverein¬
fachung eingesetzt hat , so gehört auch der badische Finanz -
minister als Korreferent dem von der Länderkonferenz ein¬
gesetzten Finanzausschuß an . Seine Aufgabe wird sein, zu
prüfen , inwieweit di« Anregungen des Reichsfinanzministers
und der beiden referierenden Ländevfinanzminister weiter
zu verfolgen sind.

Es handelt sich insbesondere um formelle Bestimmungen, und

zwar einmal um die Herstellung einer einheitlichen Budgetform
und eines solchen Budgets , welches nicht bloß von Sachverständigen,
sondern auch von anderen Leuten leichter verstanden werden kann
als bisher . Vielleicht wird es möglich sein, das Budget so einzu¬
richten, daß man sofort ersehen kann , ob ein Verwaltungszweig
ein Zuschußbetrieb ist oder nicht . Des weiteren handelt es sich
um die

Stärkung der Stellung des Finanzministers

in seinem Kabinett. Es wird zu prüfen sein, ob nicht alle Länder¬
finanzminister eine ähnliche Stellung erhalten sollen wie der preu¬
ßische Finanzminister oder wie der Reichssinanzminister in ihrem
Kabinett . Und schließlich handelt es sich um die Frage , ob der

Reichstag oder der Landtag befugt sein soll, von sich aus und ohne
Zustimmung der Regierung Ausgaben zu erhöhen oder neu

einzustellen oder Einnahmen zu senken. Bei der letzten Frage wird

zu untersuchen sein , ob diest Beschränkung der gesetzgebenden
Körperschaft erreicht werden soll entweder durch Selbstbeschrän¬
kung des Reichstages oder Landtages in seiner Geschäftsordnung
oder durch ein versassungsänderndesGesetz , durch welches bestimmt
werden sollte , ob das Gesamtministeriumoder der Finanzminister
ein absolutes Veto oder nur ein vorläufiges Veto mit der Wirkung
hat , daß auf das vorläufige Veto hin die gesetzgebende Körper¬
schaft die Erhöhung der Ausgaben nur mit qualifizierter Mehrheit
beschließen kann. Je nach dem Ergebnis der Verhandlungen
in diesem Finanzausschuß wird der Landtag im geeigneten Falle
hiervon unterrichtet werden. *

Was nun eine
BerwattungSreform im Bereiche des badischen Finanz¬

ministeriums
angeht , so stelle ich folgendes fest:
1 . 1819 ist die Forst- und Domänendirektionaufgehoben und in

S Abteilungen dem Finanzministerium angegliedert worden.
Abgesehen von Ersparniffen an persönlichem und sachlichem
Aufwand , ist erreicht worden, daß einerseits eine gewisse Selb¬
ständigkeitdieser Abtellunge» zur Lösung der ihnen übertragenen
Staatsaufgaben erhalten wurde; anderseits find aber die Leiter



beider Abteilungen zugleich Ministerialreferenten, wodurch der
enge Zusammenhang ztuischen Winistcriunl und Abteilunggewahrt wird. Ich halte diese Art der Verbündung einer frühe¬ren Zentralmittelstelle mit dem Ministerium für die richtige ;eine volle Eingliederung der Beamten und der Ausgabenwürde das Ministerium zu sehr belasten. Die Rationalisierungdes inneren Betriebes erfolgte dadurch , daß bei den Referentenan Stelle der früheren Ortsreferenten , Sachrrferenten traten .In der Tomänenabteilung konnte daher die Zahl der Referentenvon 6 aus 4 vermindert werden.

Ich prüfe' zur Zeit die Frage , ob nicht auch die Wasser- und
Straßenbaudirektion in eine ähnliche Verbindung mit dem
Ministerium, gebracht werden kann. Das Hindernis, welchesbisher bestand , lvar die Gebaudefragc . Ebenso Ivird die Frageuntersucht, ob es möglich ist, die dem Finanzministerium unter¬
stehenden technischen Äinter , soweit mehrere in derselbenGemeinde bestehen , unter sich zusainmenzulegen.

2 . Ferner sind im Bereich meines Ministeriums schon aufgehobenworden :
1 Bezirksbanamt (Emmendingen) ,2 Wasser- und Strastenbanämter ( Lahr und Bruchsal),4 Kulturbauämter ( Konstanz , Waldshut , Mosbach und

Taubechischofsheim),6 Forstämter (Markdorf, Hardheim, Neckarbischofsheim ,Mannheim , Steiir und Kork),8 Domänenämter (Emmcndingen rmd Kehl 1924 , Bonn -
dors 1920 ),

19 Bernrejsungsämter (Adelsheim, Eberbach, Wiesloch ,Eppingen , Breiten , Durlach, Ettlingen , -Gernsbach,Achern , Triberg , Emmcndingen , Staufen , Neustadt,St . Blasien, Säckingcn , Billingen , Mosbach, Engenund Konstanz ),
zuf . 3ö Ämter.

Das Verhältnis Kadens zu den süd¬
deutschen Ländern

Das Bechältnis Badens zu den süddeutschen Ländern ist ein
gutes. Es besteht errge Fühlungnahme zwischen Baden , Württem¬
berg und Bayern in den Fragen , die sie gemeinsam berühren .
Hierher gehört insbesondere der genrcinsame Anspruch auf die
Bierfteueranteile , welcher noch im Rechtsstreit mit Preußen liegtDie Auffassung der süddeutschen Länder, daß ihre Bierfteueranteilel>eute geringer sind als früher , wird für Baden durch die Tatsache
belegt, daß Baden 1912 einen Reinertrag von 6633500 JIM, ,1926 aber nur 2588152 JIM , 1927 aber kaum den zulässigen
Höchstsatz von 5755000 JIM erhalten wird.Es besteht auch grundsätzliche Übereinstimmung unter den süd¬
deutschen Staaten in bezug auf die Verzinsung oder Ablösung

.der Eisenbahnschuld. Es ist gelungen, mit Württemberg und
Bayern einen Lotteriebertrag zustande zu bringen , und es wäre
zu wünschen , daß auch der preußische Landtag endlich dem süd¬
deutschen Beispiel nachfolgt und den Vertrag genehmigt. Auchin andern Fragen herrscht Verbindung mit den Nachbarländern.
Ich nehme z . B . au , daß hinsichtlich des Streits zwischen Württem¬
berg und Baden über die Donanversickrrung bei Jmmendingen
beiderseits der Wunsch nach freundschaftlicher Verständigung be¬
steht . Sollten die süddeutschen Bahnen elektrifiziert werden,insbesondere die Linie München—Stuttgart —Karlsruhe—Appen¬weier, so werden neue Beziehungen zwischen diesen drei Ländern
entstehen . Auch in geldwirtschaftlicher Angelegenheit erfolgt
zwischen den süddeutschen Staaten ein reger Meinungsaustausch,ebenso wie in steuerlichen Fragen , da gerade in Süddeutschlanddie agrarischen 'Verhältnisse, insbesondere das Verwiegen des
Parzellcubesitzes, gleichgclagcrt sind und deswegen ein gleiches
Verfahren auf diesen Gebieten erinöglicht .

Ich habe am Eingang meiner Darlegungen darauf hingewiesen,daß der Voranschlag für die beiden Jahre 1928 und 1929 miteinem Fehlbetrag von rund 24,3 Millionen JUL abschließt . Fürdie Beurteilung der künftigen Finanzlage wäre es angesichts
dieses Fehlbetrags wichtig , zu wissen, wie sich schließlich
die finanziellen Ergebnisse des lanfende « HanShaltSzeitranmS
gestalten. Genaue Angaben über den Abschluß des am 31 . März1928 zu Ende gehenden Rechnungsjahres lassen sich-jetzt natur¬
gemäß noch nicht machen .

Im Finanzgesetz für 1926/27 vom 5 . August 1926 war mit einem
Zuschuß aus dem umlausenden Betriebsfonds für Deckung der vor-
anschlagsnräßigenUnzulänglichkeit für beide Jahre v . 14100000 JIM
gerechnet . Nach der bisherigen Entwicklung der Rechnungsergeb-
nisse ist nicht anzunehmen, daß ein Teil dieser voranschlagsmäßigdem umlausenden Betriebsfonds zur Last fallenden Summebis zum Ende des Haushaltszeitraums aus Einnahmeüberschüssen
gedeckt werden kann. Bei der Grund- und Gewerbesteuer hat das
Beranlagungsergebnis 1926 gegenüber dem Voranschlagssoll ein
Weniger von rund 2 Millionen JIM im Jahr , also für beide Jahrevon 4 Millionen JIM ergeben. Die Boranschlagssätze für die
Ausgaben mußten vielfach zwangsläufig überschritten werden,nicht nur , weil die Sätze an sich schon aus Ersparnisgründen knapp
bemessen touren, sondern auch infolge der im Lauf der Zeit ein¬
getretenen Preissteigerungen . Dazu kommt die vom 1 . Oktober1927 ab eintretende Befoldungserhöhungmit über 8 Millionen JIM
Mehraufwand für den laufenden Haushaltszeitraum . Der Mehr¬aufwand wird nur teilweisedadurch ausgeglichen, daß die in Haupt¬abteilung III Titel XIIlL vorgeschobenen Beihilfen für die
unterstützende Erwcrbslosenfürsorgein Höhe von 13 Millionen JIMim wesentlichen schon im ersten Jahr ganz verausgabt wurden.Auch die im Finanzgesetz vom 19 . Juli 1927 noch verbliebene
ungedeckte Überschreitung der Ausgaben über die Einnahmen vonrund I Million JUL wird im endgültigen Rechnungsergebnisauf Ende März 1928 zum Ausdruck kommen .

De,»gegenüber werden die Mehreinnahme « keinen Aus¬
gleich bringen. An größeren Mehreinnahmen wäre hier die Ent¬
schädigung des Reichs für die landcseigenen Gebäude in voraus¬
sichtlicher Höhe von etwas über 850000 JIM zu erwähnen. Weiterkommtein voraussichtlicher Mehrertrag bei den Reichsüberweisungs¬steuern (Einkommen- , Körperschaft - und Umsatzsteuer ) in Betracht.Auf diese Frage will ich etwas näher eingeheu.

Das unlängst abgelaufene dritte Vierteljahr des Rechnungs¬jahres 1927 hat bei den
Ubrrweisuugsstenern des Reich»

emc günstige Entwickelung gebracht. Der Reichssinanzminijikonnte deshalb am 17. Dezember 1927 im Reichstag aus Aulder Frage einer weiteren Senkung der Lohnsteuer ganz allgennerklären , d,e Länder würden nach den jetzigen Feststellungfür das Rechnungsjahr 1927 Überweisungen über die Garantsunnne hinaus erhalten . Er hat neuerdings in W, " - iüaüntvom 19. Januar 1928 diese günstige Voraussage unter «von Zahlenmaterial wiederholt. Hiernach hat sich bei den 3wcisungssteuern das tatsächliche Auskommen so entwickelt cnach dem Stand zu Ende des dritten Vierteljahres des Rechnün,jahrcs 1927 die im Reichsbudget für 9 Monat « aus insgesa1,950 Milliarden JIM ( % von 2,6 Milliarden ) geschätzten Besar
Überweisungen an die Länder bereits die Zahl von 2,033 Mil¬liarden JIM erreicht hatten , so dich die Länder zusammen für dieersten % Jahre des Rechnungsjahres 1927 schon eine Mehrüber¬weisung von rund 83 Millionen JIM erhielten. Ich will nuneinmal annehmen — es handelt sich dabei nm reine Schätzungen—,

daß das vierte Vierteljahr de« Rechmurgsjahres 1927 den Länderngegenüber den Schätzungen im Reichsbudget eine weitere Mehr¬überweisung von annähernd 70 Millionen JIM bringen wird.Wir hätten dann für das ganze Rechnungsjahr 1927 eine Gesamt-mehrüberweisung an die Länder von insgesamt rund 150 Mil¬lionen JIM . Auf Baden würden hiervon bei einem Durchschnitts¬schlüssel von rund 3,5 % ein Anteil von 5,25 Millionen MM ent¬fallen, von denen wiederum die Hälfte nach den Bestimmungendes derzeitigen Steuerverteilungsgesetzes den Gemeinden zu«fließen würde . Es bliebe also für das Land eine Mehrübcrweisungvon 2,625 Millionen JIM . Ich betone aber nochmals, daß es sichdabei um eine rein« Schätzung handelt .
Infolge einer kleinen Verbesserung unseres Schlüssels für dieVergangenheit kommt hierzu weiter noch bei den Reichssteuer¬überweisungen ein Mehrertrag von etwas über 1 Million JIMfür den ganzen Voranschlagszeitraum.Wie das Rechnungsergebms der Jahre 1926 und 1927 zusammensein wird , läßt sich aber heute, wenn ich meine Ausführungenüber Ausgabe- und Einnahmeentwickelung zusammenfasse , nochnicht endgültig seststellen .Von Interesse ist es , zu vergleichen , in welchem Umsang einigeHauptausgaben sich im Laufe der Jahre entwickelt haben.
Ich habe schon im vorausgegangenen darauf hingewiesen,daß der

Anteil des « olkSfchulanfwandrs an den Gesamtausgabendes Staates
vom Boranschlagszeitramn 1912/13 gegenüber dem neuen Boran¬
schlagszeitraum 1928/29 von 5,5 % auf 14,5 % gestiegen ist,wobei in letzterer Zahl der Anteil des Bolksschulauswandesan der
Besoldungserhöhung noch nicht einmal eingeschlossen wurde. Ichdarf im Anschluß daran noch einige zahlenmäßige Angaben überdie Entwickelung der Rettobelastung des Staates am Schulauf-wand überhaupt geben. Es betrug die reine Belastung des Landes
jährlich »

» 1912/13 1924/25 1926/27 1928/29•M MM MM MM
Hochschulen . . .
Höhere Lehran¬

3 981 000 3451000 7269 000 7 234 000
stalten . . . .

Gewerbe- und
3604 000 4509 000 7800 000 8 225 000

Handelsschulen . 627 000 1197 000 2423 000 2843 000Volks- und Fort¬
bildungsschulen 5155 000 20362 000 30314 000 32287 000
Der Aufwand ist also von den Jahren 1912/13 bis 1928/29 ,ohne Einschluß der Besoldungserhöhung für den letztgenanntenZeitraum , gestiegen :

Bei den Hochschulen um . 81,7 %
„ „ höheren Lehranstalten um . 128,2 %
„ „ Gewerbe- und Handelsschulen um . . . . 353,4 %
„ „ Volks- und Fortbildungsschulen um . . . . 526,3 % .
Im Vergleich damit beträgt in den 12 Jahren 1999—1912 die

gesamte Steigerung im ganzen üntcrrichtswesen im ordent¬
lichen Etat 117 % .

Weiter möchte ich hier beispielsweise die Entwickelung des
Aufwands für die Wasser - und Straßerrbauverwaltung , der inder Hauptsache sachlicher Art ist, anführen .

Er betrug :
tu den Jahren 1912/13 auf das Jahr umgerechnet 4130000 JIM
„ „ „ 1924/25 „ „ „ „ 7672000 JIM
„ „ „ 1926/27 „ „ „ „ 16514000 MM
„ „ „ 1928/29 „ „ „ „ 14306000 MM

also auch hier eine Steigerung um mehr als das Dreifache.
In welcher Weise die
Übernahme von Ansgabe « ans Anlehe« die StaatSkaff «

belastet und ihr die Mittel für die Bestreitung laufender Zweck¬ausgaben entzieht, zeigt ein Vergleich über die Entwickelung der
Zinsbelastung der Amortisationskasse , entnommen deren Voran¬
schlägen .

Die jährlichen ZinSausgaben der Kasse betrugen :in den Jahren 1912/13 (ohne Eisenbahnschulden -
tUgungskasse ) jährlich . . 121360 Min den Jahren 1924/25 jährlich . 382240 MM

„ „ „ 1926/27 3936400 MM
„ „ „ 1928/29 „ 7960800 MM.

Zieht man hiervon diejenigen Beträge ab, die dem Staat aus der
teilweisen Wiederanlage der aufgenommenen Gelder in wirt¬
schaftlichen Unternehmungen zufließen, so verbleibt immer nocheine reine Belastung der Staatskasse von :

1912/13 1924/25 1926/27 1928/29
jährlich — 382 240 1 652 000 4 567 000

Eine erfreuliche Entwickelung hat demgegenüber der jährliche
überfchnß der Korst- nnd Domänenverwaltnng

genommen. Er beträgt nach den Voranschlägen:
in den Jahren 1912/13 4 361000 M
„ „ „ 1926/27 6 823 000 MM
„ „ „ 1928/29 7 377 000 MM

Eine wesentliche Belastung des neuen Voranschlags bildet der
Mehraufwand für die BefoldnngSerhöhnng ,

für den in Hauptabteilung VII81 ein Betrag von jährlich 16500000
MM eingesetzt ist . Mit Rücksicht auf die unter dem Druck der finan¬

ziellen Verhältnisse durchgeführte staple Einschränkung aller Aus¬
gaben im Voranschlag ist es im Zusammenhang hiermit von Be¬
deutung , festzustellen , in welchem Verhältnis sich der Personal-
auswand zum Gesamtaufwand des Voranschlags befindet. Hier
ergeben sich folgende Zahlen :

Rach Abzug derjenigen Beträge , die als durchlaufende Postenim Voranschlag erscheinen :
Bor«n-
schlags »

zeitraom
Selamt-
onfttKtnb

gezfcraal»
«ms« and

vom
Hundert

Sachlicher
Aufwand

vom
Hmidert

1912/13 97996900 49936000 50,9 48060000 49,1
1924/25 184239000 105196000 57,1 79073000 42,9
1926/27 243095000 127218000 62,3 115877000 47,7
1928/29 261620000 161947000 58,0 109673000 42,0

Richtiger ist ein vergleich unter Einschluß der durchlaufenden
Posten, da auch die Erleistgungdieser Aufgaben den Personalbestand
erheblich in Anspruch nimmt . So ergeben sich folgende Zahlen :

Boran-
(ilaflä»

lettxaum
Gcsamt- Perlon, !. vom Sachlicher vomauswand aufwand Hundert Aufwand Hundert

1912/13 115028000 56433000 49,1 58595000 50,9
51,41924/25 216135000 106166000 48 .6 110969000

1928/27 288800000 127218000 44,0 161582000 56fl1928/29 332791000 151947000 45,6 180844000 54,4
a/ci « ezmouagsausloano «eiu« orrrvur gky, wenn oie roeamreuin der üblichen Weife in unte« , mittlere und obere eingeteiltwerden» etwa wie folgt :

1912/13 1926/27untere Beamte 15,8 % 22,1 %mittlere „ 51,9 % 51,2 %obere . 32,3 % 26,7 %.
wird sich vorauS-

Inteils der untere«
ergeben.

?n Artikel 5 des Kinanzgesetzes vom 5 . August 1926 ist bestimmt,jede dritte planmäßige Stelle nicht wieder besetzt werden da«und im neuen Besoldungsgesetz soll eine entsprechende Bestim .mung ini Anschluß an das Borgehen des Reichs ebenfalls auf,ge»wmmen werden . Die Auswirkung der badischen Bestimm«»«war vom l . April 1926 bis 15. Dezember 1927 folgende:
irrige - wea-

lattendeS
nicht mit Zuftim-iwrbeite wieder inmrg desSteilen Drittel belegt Lt . M . befetztMinisterium des Inner, » . 123 28 27

Justizministerium . . . . 81 24 14Kultus und Unterricht . .
Rechnungshof .
Finanzministerium . . . .

156
1

43 33

71 16 15
432 III 89 7Bei 15 Stellen ist die Frage der Besetzrmg noch unentschieden.Zur Er äuterung füge ich bei , daß die für das an sich wegfallendeDrittel angeführten Zahlen nicht den dritten Teil der frcigewordene»Stellen beträgt , weil naturgemäß die Stellen sich auf verschiedeneBeamtengattungen (Forstleute, Polizei, Techniker , Berwaltungs -beamte usw . ) verteilen, bei denen gegenseitig ein Austausch nichtstattfinden kann .

Einzelne Zahlen aus dem Voranschlag weiter auszuführen,darf ich unterlassen, und hier auf den Voranschlag selbst Bezugnehmen . Ich glaubte nur zur Verdeutlichung des Gesamtbildesdie obigen zusammenfassenden Darstellungen geben zu sollen .Uber die Zahl und Einstufung der Beamten gibt der Ihnen vor«-egende Staatsvoranschlag zunächst noch keine Auskunft. Es tvurdomit Rücksicht auf die bevorstehende Besoldungsneuregelimg ingleicher Weise wie beim Reich nur der jeweilige Gesamtaufwandbei jeden, Paragraphen angeführt . Die Einzelerläuterung ivirddurch einen Anhang gegeben, den Ihnen die Regierung vorlegcnwird , sobald es das Fortschreiten des neuen Besoldungsgesetzesermöglicht.
Rach diesen Darlegungen übergebe ich Ihnen ini Auftrag derRegierung den Staatsvoranschlag für die Rechnung- iahre 1928/29mit der Bitte um ivohlwollende und sachliche Prüfung und mitdein innigen Wunsche , daß die Vorarbeit der Regierung und IhreEntschließungen unserer lieben badischen Heimat zum Segengereichen . _

Kadiscber Landtag
DZ . Karlsruhe , 26 . Jan .

Sofort nach Eröffnung der Sitzung ergreif ,
Finanzminister Or. Schmitt

das Wort , um seine Etatsrede zu halten , die wir an aiidereeStelle in, Wortlaut bringen .
Die zweistündige Rede des Finanzministers wird mit leb- -

Haftern Beifall der Regierungsparteien aufgenontmen . DerStaatsvoranschlag geht sofort an den Haushaltsausschutz .Nach Eintrit in die Tagesovdnnng berichtet Abg . Martzloff(Soz . ) über das Gesuch des Bad . BäckerinnnngsverbanbeS auf
Friiherlegnng des Arbeitsbeginns der Bäckereien.Ter Ausschuß für Rechtspflege nnd Verwaltung beantragtempfehlende Überweisung mit der Maßgabe , daß die Ar¬beitszeit der Arbeitnehmer im Buckere,gewerbe nicht ver¬längert werden darf .

Im Gegensatz hierzu stellen die Sozialdemokraten den An¬trag auf Übergang zur Tagesordnung , der vom Abg . Rein -bolo mit dem Hinweis auf die Reichsgesetzgebung begründetwird . Die gesamte Arbeiterschaft, auch die christliche , seigegen Früherlegun gder Arbeitszeit .
Jnnentninister I )r. Remmele führt aus , daß die Kontrolleder Bäckereibetriebe schwierig sei. Die Bäcker haben seiner¬zeit der Späterlegung zugeftimmt aus Konkurrenzgründengegenüber den Großbetrieben . Wir lehnen es ab , daß die

badische Regierung immer den Vorreiter für andere Regie¬
rungen machen soll . Der Beschluß steht mit den gesetzlichenBestimmungen in Widerspruch.

ALg. Schreck (Komm.) wendet sich gegen das Gesuch .Abg . Dr . Hoffman » (Ztr . ) meint , man müsse einen Wegsuchen , der den Bäckermeistern die Möglichkeit gibt, sich wirt¬schaftlich zu -beffern. Als der Redner ' dem Minister vorwirft ,er habe sich in einer Zwickmühle befunden und habe einer¬seits den Genossenschaften Rechnung tragen müssen, anderer¬seits die Errungenschaften der Revolution Hochhalten wollen!wird er durch lebhafte Proteftrufe der Sozialdemokraten un¬terbrochen . Der Redner zieht sich einen Ordnungsruf zu.Minister ’Dr. Remmele bemerkt , man möge ihm nicht eine
Stellungnahme in einer .Sache zumuten , di« nicht spruch¬reif ist . ’

Die Abg . Brixtier (D . Vp . ) und Lang (Bürg . Vgg.) tre¬ten für die Wünsche der .Bäckermeister ein.
Abg . Dr. Marum (Soz . ) wendet sich scharf gegen die vomAbg . vr . Hoffmann gegen den Minister vorgebrachten Argu¬mente .
Abg . Or. Hoffmann (Ztr .) erklärt , daß es ihm ferngelegenhabe , den Minister zu beleidigen.S . Martzloff (Soz.) unterstreicht den sozialdemokratischenPunkt in bezug auf die Arbeiterschutzbestimmungenund das Jntereffe der Konsumenten .
Abg . Schneider (Ztr .) wünscht , daß sich ein Weg findenmöchte , um den Jnteresien des Bäckergewerbes Rechnung zutragen . Der Abg . Hoffmann habe dem Minister keineswegsunsachliche Motive unterstellen wollen.
Jniienminifter Ist . Remmele stellt nochmals fest, daß das

Gesetz eine Änderung der .ArbeitSzeitbestiurmnngen für das
Bäckereigewerbe nicht zuläßt . Er betone dies , u», sich voreinem etwa später laut werdenden Vorwurf frei zu machen,er habe einen Beschluß des Landtages nicht ansgeführt .In der Abstimmung werden die Anträge auf Übergang zurTagesordnung abgelrhnt .

Der Ansschnßantrag findet mit den Stimmen der Rech¬ten und des Zentrums Annahme , während sich die Demo¬kraten der Stimme enthalten .Eine Eingabe des Deutschen Nahrungs - und Genußmittel¬arbeiterverbandes , Sitz Hamburg , betr . Verbot der Nacht»und Sonntaasarbeit , Berufsausbildung n«ld Unfallver¬
hütung wird der Regieruttg zur Kenntnisnahme überwiesen .

Obstruktion Stet Kommunisten
Es folgt die Berabschettmng von persönlichen Gesuche ».

Bisher war es Übung, daß der Präsident die einzelnen Ge¬
suche aufrief , den Beschluß des Ausschusses verkündete und
das Haus ohne Debatte zustimmte .

Gegen diese Methode wendet sich der Mg . Bock (Komm. ).
Nachdem man seine Gruppe von den Ausschüssen ausgeschlossenhabe, fei den Kommunisten eine sachliche Stellungnahme nur
möglich, wenn der Berichterstatter sich über den Inhalt deS
Gesuches und über den Gang der Beratungen » ugere .

Rach einer kurzen Geschäftsordnungsdebatte beschließt das
Haus , die Berichterstatter zu hören .

Zum ersten Gesuch spricht Abg . Bock . Ws er nach der Ab¬
stimmung die Beschlußfähigkeit bezweifelt, ruft das Klingel¬
zeichen tu« nicht im Saale anwesenden Abgeordneten herbeiund die Beratung kann weitergehen .

Die Obstruktion der Kommunisten , die offenbar zu alle«
Gesuchen zu sprechen beabsichtigen, führt um XL Uhr Meinem Vertagungsantrag des

Abg . Scudert (Ztr .) , dem das Haus mit Mehrheit zustnnmt .
Nächste Sitzung : nachmittags X4 Uhr.
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